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AK 2. Ausbildungsphase 
Situationsbeschreibung
„Der Vorbereitungsdienst ist die eigenständige, schulpraktisch ausgerichtete abschließende Phase der Lehrerbildung.“ (KMK; 2012)

Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst (VD) für das Lehramt Sonderpädagogik obliegt der Verantwortung der einzelnen Bundesländer. Diese gestaltet sich daher sehr unterschiedlich und ist stetiger Wandlung ausgesetzt. Die vorliegende Situationsbeschreibung bietet daher einen Überblick über den derzeitigen Stand.

Die Dauer des VD liegt in der Regel bei 18 Monaten – sie variiert im Vergleich der Bundesländer  zwischen 12 – 24 Monaten. 
Die Ausbildung findet sowohl in Schulen als auch an den Studienseminaren statt. 
Die inhaltliche Ausgestaltung des Vorbereitungsdienstes richtet sich nach den Standards für die Lehrerbildung. (KMK-Beschluss; 2004) 
Dabei ist nicht in allen Bundesländern eine spezifische Ausbildung im Förderschwerpunkt Sehen vorgesehen. Hier wird eine Ausbildung zum Lehramt Sonderpädagogik in allgemeiner Form angeboten. 

Um eine flächendeckende Versorgung mit Lehrkräften im Förderschwerpunkt Sehen zu sichern, streben einige Bundesländer inzwischen verschiedene Modelle der Nach- oder Weiterqualifizierung an, unter anderem für Pädagoginnen und Pädagogen der allgemeinen Lehrämter. Dies ersetzt jedoch in keiner Weise das Studium und den Vorbereitungsdienst in der Fachrichtung. 
Auch werden Lehrkräfte, die lediglich über einen Studienabschluss verfügen, und keinen Vorbereitungsdienst absolviert haben, eingesetzt, um das Fehlen von Lehrkräften zu kompensieren. 
Beide Modelle sind unvereinbar mit dem Grundsatz der Behindertenrechtskonvention, einen Zugang zu hochwertiger Bildung für Menschen mit Behinderungen zu schaffen. (vgl. BRK; 2006)

Findet eine Ausbildung im Förderschwerpunkt Sehen statt, wird der Praxisanteil je nach Bundesland oder Seminarstandort an Förderschulen oder in inklusiven Settings absolviert. Es gibt auch Modelle, in denen der Praxisanteil in beiden Settings abgeleistet wird.
Die Ausbildung an den Schulen wird durch die Schulleitungen der jeweiligen Schulen verantwortet. Je nach Bildungsgang und Schulkonzept werden den Anwärterinnen und Anwärtern ein oder mehrere Mentorinnen oder Mentoren zugeordnet. Diese verfügen nicht immer über eine Expertise im Förderschwerpunkt Sehen.

Der zu leistende Seminaranteil im Förderschwerpunkt Sehen wird sowohl modularisiert als auch in Form von regelmäßigen wöchentlichen oder monatlichen Veranstaltungen angeboten. Die Anzahl der Seminarstunden im Förderschwerpunkt differiert dabei stark.


Die Bedingungen der Seminarlehrkräfte sind je nach Bundesland und Seminarstandort sehr unterschiedlich.
Die Seminarlehrkräfte sind mit einem Teil- oder Gesamtdeputat von der Schule an das Seminar abgeordnet. Diese Abordnung ist häufig befristet und richtet sich in der Regel nach der Zahl der Anwärterinnen und Anwärter im Ausbildungsjahr.
Diese Zahlen differieren je nach Bundesland stark, teilweise werden in einem Ausbildungsjahr nur ein/e Anwärter/in ausgebildet. 
So sind Seminarausbilderinnen und -ausbilder zum Teil der Situation ausgesetzt, dass sie in direkter Abhängigkeit von einer Meldung von Anwärterinnen und  Anwärtern  im Förderschwerpunkt Sehen abgeordnet werden. 
Diese Bedingung führt zu einer sehr instabilen Arbeitssituation, die einer kontinuierlichen Seminarentwicklungsarbeit entgegenwirkt.
Viele Seminarlehrkräfte sind daher neben der Tätigkeit am Seminar in weiteren Aufgabenfeldern wie Beratung, Unterricht, Schulentwicklung etc. eingebunden. Dadurch gestaltet sich der Arbeitsalltag zerrissen und ist wenig attraktiv für Nachwuchskräfte.

Zielsetzung
Die BRK schreibt den Zugang zu einem „integrativen, hochwertigen [...] Unterricht“ vor, in dem angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden (und für) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern (, sowie) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden.“ (BRK; 2006)

Die Hochschulrektorenkonferenz und die Kultusministerkonferenz reagieren in ihrer  gemeinsamen Empfehlung zur „Lehrerbildung für eine Schule der Vielfalt“ (2015) entsprechend auf diese Forderung: 
„Im Vorbereitungsdienst müssen künftige Lehrerinnen und Lehrer in die Lage versetzt werden, diagnostische Verfahren anzuwenden, im Unterricht eine Vielfalt von Lernzugängen in Form von vielfältigen Aufgaben und Themenstellungen auf unterschiedlichen Handlungsniveaus anzubieten und den Unterricht kontinuierlich evaluieren zu können.“ (KMK/HRK; 2015)
Die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer im Förderschwerpunkt Sehen benötigen dafür eine zweite Ausbildungsphase mit einer qualifizierten und fundierten förderschwerpunktspezifischen Ausbildung, die sie auf die Vielfalt der zukünftigen Aufgaben vorbereitet. 
In Anbetracht der vielfältigen und sehr unterschiedlichen Ausbildungsbedingungen vor Ort sowie der Heterogenität der Anwärterinnen und Anwärter hat der Arbeitskreis 2. Ausbildungsphase sich auf folgende zentrale Kompetenzen als Orientierung für eine zukunftsfähige Ausbildung in der 2. Phase verständigt: 


Die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer
· kennen die Vielfalt der Kinder und Jugendlichen mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Beratungs- oder Bildungsangebot im Förderschwerpunkt Sehen;
· entwickeln ein Bewusstsein für die unterschiedlichen Arbeitsfelder im Förderschwerpunkt Sehen (frühkindliche Bildung, Frühförderung, Unterricht im Förderzentrum und an der allgemeinen Schule, Beratung, ...);
Erziehung 
· kennen die Besonderheiten sozialer Entwicklungen Schülerinnen und Schüler mit Blindheit oder Sehbeeinträchtigung; 
· unterstützen und stärken die Entwicklung personaler und sozialer Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit Blindheit oder Sehbeeinträchtigung;

Gestaltung von Bildungsangeboten 
· kennen blinden- und sehbehindertenspezifische fachdidaktische Konzepte und Umsetzungsmöglichkeiten und sind in der Lage, diese anwendungsbezogen zu reflektieren;
· integrieren das spezifische Curriculum[footnoteRef:1] in ihren unterschiedlichen Arbeitsfeldern; [1:  vgl. VBS, 2011] 

· setzen Prinzipien[footnoteRef:2] der Didaktik und Methodik des Förderschwerpunkts Sehen im Unterricht um; [2:  vgl. Lang/Hofer/Beyer, 2008] 

· wenden Kriterien der optimalen Gestaltung blinden- und sehbehindertenspezifischer Lehr- und Lernmittel und der Lernumgebung an;
· gestalten Differenzierungsmaßnahmen unter besonderer Berücksichtigung der spezifischen Zugänge für Schülerinnen und Schüler mit Blindheit oder Sehbeeinträchtigung;
· unterstützen die Kooperation und Interaktion zwischen Schülerinnen und Schülern in der Lerngruppe unter Berücksichtigung der besonderen Bedingung des Nicht- oder Anders-Sehens; 

Diagnostik, Förderplanung und Leistungsbewertung
· können Verfahren zur Diagnostik des funktionalen Sehvermögens durchführen,  interpretieren Testergebnisse und berücksichtigen diese bei der Förderung des Schülers/der Schülerin;
· können die Eignung allgemeiner diagnostischer Instrumente und Verfahren für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Blindheit oder Sehbeeinträchtigung beurteilen und gegebenenfalls adaptieren; 
· lesen und verstehen externe Gutachten (z.B. Augenarzt, Psychologe...);
· erstellen in Kooperation mit den an den jeweiligen Bildungs- und Erziehungsprozessen beteiligten Personen einen individuellen Förderplan
und wenden ihn in Unterricht- und Erziehungsprozessen an; 
· kennen die Grundlagen des Nachteilsausgleichs und wenden ggf. spezifische Kriterien zur Leistungsmessung an;
· verfügen über Kenntnisse zur Gutachtenerstellung

Kooperation und Beratung 
· gestalten Kooperationsprozesse gewinnbringend;
· können ihre sonderpädagogische Förderung adressatenbezogen darstellen;
· können ihre eigene Expertise in multiprofessionellen Teams (u.a. Rehabiliationslehrkräfte für LPF und O&M) einbringen

Personale Kompetenzen, Beruf, Rolle
· verfügen über Strategien zur Selbstorganisation und zum Zeitmanagement;
· weisen eine kompetenzorientierte, wertschätzende sonderpädagogische Haltung auf

Forderungen
Aus oben ausgeführter Zielsetzung ergeben sich Forderungen, die für die erfolgreiche Gestaltung der Ausbildung zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer unabdingbar sind. 
Die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern im Förderschwerpunkt Sehen erfordert nach der universitären Ausbildung im Förderschwerpunkt eine begleitete Praxisphase, die ebenfalls förderschwerpunktbezogen ausgelegt ist. 
Die Praxisanteile der Ausbildung sollte die Vielfalt der Schülerschaft und der Bildungsangebote abbilden. Dabei ist es wichtig, dass das Praxisfeld „Unterricht“ zur Grundqualifizierung enthalten ist. 
Ob das Praxisfeld „Unterricht“ in inklusiven Settings oder in einer Förderschule absolviert wird, ist von den Gegebenheiten des Seminarstandortes abhängig.
Bei der Ausbildung in der Berufspraxis muss jedoch die Möglichkeit bestehen, ein Bildungs- und/oder Beratungsangebot in einem inklusiven Setting oder im Bereich Frühförderung zu gestalten. 
Eine Anbindung der Anwärterinnen und Anwärter an ein Förder- oder Kompetenzzentrum, bzw. einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen ist für den Austausch und die Sicherung einer förderschwerpunktbezogenen Ausbildung zwingend notwendig.
Die Begleitung im Praxisfeld sollte möglichst von Mentorinnen und Mentoren aus dem Förderschwerpunkt Sehen erfolgen, die hierfür Anrechnungsstunden erhalten, die der Anforderung der Arbeit tatsächlich gerecht werden. Außerdem sollte eine kontinuierliche Qualifizierung der Mentorinnen und Mentoren gewährleistet sein.
Die Strategie, fehlende Sonderpädagoginnen und Pädagogen durch Lehrerinnen und Lehrer der allgemeinen Lehrämter zu ersetzen, die nur in Form von Fort- oder Weiterbildungsmaßnahmen auf ihre Tätigkeit vorbereitet werden, ist aus Sicht des AK 2. Ausbildungsphase abzulehnen. Auch der Einsatz von Pädagoginnen und Pädagogen ohne 2. Staatsexamen kann und darf keine Maßnahme sein, den Lehrkräftemangel zu beheben. Eine Deprofessionalisierung im Bereich der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik wird sich langfristig sowohl auf die Qualität des Unterrichts als auch auf die Ausbildung zukünftiger Lehrkräfte negativ auswirken.
Zur Sicherung der Arbeit am Seminar und der Kontinuität der Seminarentwicklung ist die Präsenz des Förderschwerpunkts Sehen an den Seminaren für Sonderpädagogik wesentlich. Dies bedeutet, dass Seminarlehrkräfte mit einem Deputat fest an die Seminare abgeordnet bleiben müssen, auch wenn zeitweise keine Anwärterinnen oder Anwärter im Förderschwerpunkt Sehen ausgebildet werden. Hier bietet sich eine Einbindung in die Ausbildung anderer Förderschwerpunkte an, in denen Kinder und Jugendliche mit Sehbeeinträchtigung oder Blindheit anzutreffen sind (z.B. geistige und motorische Entwicklung).
Wir fordern bundesweit eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Seminarlehrkräfte in Form einer kontinuierlichen Abordnung, die die Arbeit am Seminar angemessen honoriert. Eine solche Aufwertung der Seminararbeit kann in zweiter Linie dazu dienen, Seminarlehrkräfte für die 2. Ausbildungsphase zu gewinnen, so dass auch in Zukunft eine hochwertige, spezifische Ausbildung zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer im Förderschwerpunkt Sehen gesichert ist.
Für den AK 2. Ausbildungsphase
Barbara Wahl, Friederike Arning
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